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sion ein Paket logistischer Unterstützung der Vereinten Nationen bereitzustellen, das Gerä-
te und Dienstleistungen umfasst, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1964 (2010) des Sicherheitsrats vom 22. De-
zember 2010, mit der der Rat den Generalsekretär ersuchte, für die Mission der Afrikani-
schen Union in Somalia bis zum 30. September 2011 auch weiterhin ein Paket logistischer 
Unterstützung bereitzustellen, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 64/287 vom 24. Juni 2010 über die Finan-
zierung der Unterstützung der Mission der Afrikanischen Union in Somalia, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 
2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen,  

 mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für den zur Unterstützung der 
Mission der Afrikanischen Union in Somalia eingerichteten Treuhandfonds der Vereinten 
Nationen geleistet worden sind, 

 1. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen111 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung si-
cherzustellen; 

 2. ersucht den Generalsekretär, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um in Anbe-
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 8. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. De-
zember 1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 1.255.950 Dollar 
im Steuerausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der 
Personalabgabe in Höhe von 847.700 Dollar, die für die Einrichtung bewilligt wurden, 
dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
333.700 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie 
dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
74.550 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf 
ihre Veranlagung nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

 9. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat zu 
verlängern, den Betrag von 232.268.175 Dollar für den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis 
30. Juni 2012 entsprechend den in Resolution 64/249 aktualisierten Kategorien und unter 
Berücksichtigung des in Resolution 64/248 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 
2011 und 2012 zu einem monatlichen Satz von 25.807.575 Dollar unter den Mitgliedstaa-
ten zu veranlagen; 

 10. beschließt außerdem, dass im Einklang mit Resolution 973 (X) der jeweilige 
Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 3.767.850 Dollar im Steuerausgleichsfonds, 
der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe 
von 2.543.100 Dollar, die für die Einrichtung bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an 
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.001.100 Dollar, die für 
den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an 
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 223.650 Dollar, die für 
die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach 
Ziffer 9 anzurechnen ist; 

 11. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Einrichtung erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 54.457.900 Dollar für 
die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den von der Generalver-
sammlung in Resolution 64/249 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des 
in Resolution 64/248 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2010 auf ihre Veranla-
gung nach Ziffer 7 anzurechnen ist;  

 12. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Einrichtung nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpf-
ten Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 54.457.900 Dollar 
für die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 11 festgelegten 
Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist; 

 13. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personal-
abgabe in Höhe von 433.400 Dollar für die am 30. Juni 2010 abgelaufene Finanzperiode 
auf die Guthaben aus dem in den Ziffern 11 und 12 genannten Betrag von 54.457.900 Dol-
lar anzurechnen sind; 

 14. bittet um freiwillige Beiträge für den zur Unterstützung der Mission der Afrika-
nischen Union in Somalia eingerichteten Treuhandfonds der Vereinten Nationen; 

 15. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Tätigkeiten aufgrund der Resolution 
1863 (2009) des Sicherheitsrats“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten 
Tagung aufzunehmen.  

 

 




